
  
Synopse 23.386 
 
Steuergesetz (StG); Änderung; 1. Beratung (Nachvollzug Bundesrecht) 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SAR Nummern) 
Neu: – 
Geändert: 651.100 
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

 Steuergesetz (StG)                   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 651.100 
(Steuergesetz [StG] vom 
15. Dezember 1998) (Stand 
1. Januar 2023) wird wie folgt 
geändert: 

   

Ergebnis der 1. GR-Beratung vom 26. März 2024: 
 
Zustimmung zum Entwurf Regierungsrat  
(keine Änderungen seitens Grosser Rat beschlossen) 
 
Prüfungsauftrag zu § 32a  

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/651.100/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  5 
V. Juristische Personen 
1. Begriff der juristischen Per-
son 

    

1 Als juristische Personen wer-
den besteuert: Kapitalgesell-
schaften (Aktiengesellschaf-
ten, Kommanditaktiengesell-
schaften, Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung), Genos-
senschaften, Vereine, Stiftun-
gen, Körperschaften und An-
stalten des öffentlichen Rechts 
sowie Körperschaften des kan-
tonalen Rechts. Einer juristi-
schen Person gemäss § 81 
gleichgestellt sind die kol-
lektiven Kapitalanlagen mit di-
rektem Grundbesitz nach 
Art. 58 des Bundesgesetzes 
über die kollektiven Kapitalan-
lagen (Kollektivanlagengesetz, 
KAG) vom 23. Juni 2006 1). 
Die Investmentgesellschaften 
mit festem Kapital nach 
Art. 110 KAG werden wie Ka-
pitalgesellschaften besteuert.  

1 Als juristische Personen wer-
den besteuert: Kapitalgesell-
schaften (Aktiengesellschaf-
ten, Kommanditaktiengesell-
schaften, Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung), Genos-
senschaften, Vereine, Stiftun-
gen, Körperschaften und An-
stalten des öffentlichen Rechts 
sowie Körperschaften des kan-
tonalen Rechts. Einer juristi-
schen Person […] gleichge-
stellt sind die kollektiven Kapi-
talanlagen mit direktem Grund-
besitz […] gemäss den Art. 
[…]  58 und 118a des Bundes-
gesetzes über die kollektiven 
Kapitalanlagen (Kollektivanla-
gengesetz, KAG) vom 23. Juni 
2006 2). Die Investmentgesell-
schaften mit festem Kapital 
nach Art. 110 KAG werden wie 
Kapitalgesellschaften besteu-
ert.  

   

 
1) SR 951.31 
2) SR 951.31 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/951.31/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/951.31/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Ausländische juristische Per-
sonen sowie auf Grund wirt-
schaftlicher Zugehörigkeit 
steuerpflichtige ausländische 
Handelsgesellschaften und an-
dere ausländische Personen-
gesamtheiten ohne juristische 
Persönlichkeit werden denjeni-
gen inländischen juristischen 
Personen gleichgestellt, denen 
sie rechtlich oder tatsächlich 
am ähnlichsten sind. 

    

§  14 
2. Juristische Personen mit be-
sonderen Zwecken und aus-
ländische Vertretungen 

    

1 Von der Steuerpflicht sind 
ferner befreit: 

    

a) Einrichtungen der berufli-
chen Vorsorge von Unter-
nehmen mit Wohnsitz, Sitz 
oder Betriebsstätte in der 
Schweiz und von ihnen nahe 
stehenden Unternehmen, so-
fern die Mittel der Einrichtung 
dauernd und ausschliesslich 
der Personalvorsorge die-
nen; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

b) inländische Sozialversiche-
rungs- und Ausgleichskas-
sen, insbesondere Arbeitslo-
sen-, Alters-, Invaliden- und 
Hinterlassenenversiche-
rungskassen, mit Ausnahme 
der konzessionierten Versi-
cherungsgesellschaften; 

    

c) juristische Personen, die öf-
fentliche oder gemeinnützige 
Zwecke verfolgen, für den 
Gewinn und das Kapital, die 
ausschliesslich und unwider-
ruflich diesen Zwecken ge-
widmet sind. Die Tätigkeit 
der politischen Parteien, die 
im Kanton oder in den aar-
gauischen Gemeinden tätig 
sind und deren Ziele und in-
nere Ordnung demokrati-
schen Grundsätzen entspre-
chen, gilt als öffentlicher 
Zweck. Unternehmerische 
Zwecke sind grundsätzlich 
nicht gemeinnützig. Der Er-
werb und die Verwaltung von 
wesentlichen Kapitalbeteili-
gungen an Unternehmen gel-
ten als gemeinnützig, wenn 
das Interesse an der Unter-
nehmenserhaltung dem ge-
meinnützigen Zweck unter-
geordnet ist und keine ge-
schäftsleitenden Tätigkeiten 
ausgeübt werden; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

d) …     

e) juristische Personen, die 
kantonal oder gesamtschwei-
zerisch Kultuszwecke verfol-
gen, für den Gewinn und das 
Kapital, die ausschliesslich 
und unwiderruflich diesen 
Zwecken gewidmet sind; 

    

f) die ausländischen Staaten 
für ihre inländischen, aus-
schliesslich dem unmittelba-
ren Gebrauch der diplomati-
schen und konsularischen 
Vertretungen bestimmten 
Liegenschaften sowie die 
von der Steuerpflicht befrei-
ten institutionellen Begüns-
tigten nach Art. 2 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes über die 
von der Schweiz als Gast-
staat gewährten Vorrechte, 
Immunitäten und Erleichte-
rungen sowie finanziellen 
Beiträge (Gaststaatgesetz, 
GSG) vom 22. Juni 2007 1) 
für die Liegenschaften, die 
Eigentum der institutionellen 
Begünstigten sind und die 
von deren Dienststellen be-
nützt werden; 

    

 
1) SR 192.12 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/192.12/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

g) die kollektiven Kapitalanla-
gen mit direktem Grundbe-
sitz, sofern deren Anleger 
ausschliesslich steuerbe-
freite Einrichtungen der be-
ruflichen Vorsorge nach Li-
tera a oder steuerbefreite in-
ländische Sozialversiche-
rungs- und Ausgleichskas-
sen nach Litera b sind; 

    

h) die vom Bund konzessio-
nierten Verkehrs- und Infra-
strukturunternehmen, die für 
diese Tätigkeit Abgeltungen 
erhalten oder aufgrund ihrer 
Konzession einen ganzjähri-
gen Betrieb von nationaler 
Bedeutung aufrecht erhalten 
müssen. Die Steuerbefreiung 
erstreckt sich auch auf Ge-
winne aus der konzessionier-
ten Tätigkeit, die frei verfüg-
bar sind. Von der Steuerbe-
freiung ausgenommen sind 
jedoch Nebenbetriebe und 
Liegenschaften, die keine 
notwendige Beziehung zur 
konzessionierten Tätigkeit 
haben. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Die in Absatz 1 lit. a–e und g 
genannten juristischen Perso-
nen mit besonderen Zwecken 
entrichten jedoch 

    

a) …     

b) die Grundstückgewinnsteuer 
nach den Bestimmungen des 
vierten Teils dieses Geset-
zes, wobei die in den letzten 
7 Jahren auf andern Grund-
stücken im Kanton Aargau 
erlittenen Verkaufsverluste 
vom Grundstückgewinn ab-
gezogen werden können. Bei 
Liegenschaften des Anlage-
vermögens, die für die Ver-
folgung der besonderen 
Zwecke notwendig sind, wird 
die Besteuerung aufgescho-
ben, wenn innert angemes-
sener Frist, in der Regel in-
nert 1 Jahr vor oder 3 Jahren 
nach der Veräusserung, ein 
Ersatzobjekt beschafft wird; 

b) die Grundstückgewinnsteuer 
[…] gemäss den […] §§ 95–
111, wobei die in den letzten 
7 Jahren auf andern Grund-
stücken […] in der Schweiz 
erlittenen Verkaufsverluste 
vom Grundstückgewinn ab-
gezogen werden können. Bei 
Liegenschaften des Anlage-
vermögens, die für die Ver-
folgung der besonderen 
Zwecke notwendig sind, wird 
die Besteuerung aufgescho-
ben, wenn innert angemes-
sener Frist, in der Regel in-
nert 1 Jahr vor oder 3 Jahren 
nach der Veräusserung, ein 
Ersatzobjekt beschafft wird; 

Minderheitsantrag 
Beibehaltung geltenden 
Rechts 

Ablehnung Ablehnung Minderheitsantrag 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

c) eine Gewinnsteuer von 20 % 
auf Leistungen, die sie für 
nicht steuerbefreite Zwecke 
ausschütten und denen 
keine oder keine gleichwer-
tige Leistung der begünstig-
ten Person gegenübersteht. 
Die Steuer wird für das Jahr 
der Ausschüttung in der 
Form einer Jahressteuer 
vom Kantonalen Steueramt 
erhoben. Die Besteuerung 
bei der begünstigten Person 
bleibt vorbehalten. Diese haf-
tet für die Steuer der juristi-
schen Person solidarisch, 
sofern sie oder ihr nahe ste-
hende Personen die zweck-
widrige Ausschüttung beein-
flusst haben. 

    

3 Die juristische Person mit be-
sonderen Zwecken versteuert 
den Reingewinn aus einer re-
gelmässigen Erwerbstätigkeit 
nach den Bestimmungen für 
Vereine und Stiftungen im drit-
ten Teil dieses Gesetzes. Die-
ser Reingewinn kann nicht mit 
Verlusten aus den übrigen Tä-
tigkeiten der juristischen Per-
son verrechnet werden. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  29 
4. Bewegliches Vermögen 

    

1 Steuerbar sind die Erträge 
aus beweglichem Vermögen, 
insbesondere 

    

a) Zinsen aus Guthaben, ein-
schliesslich Kapitalzahlungen 

    

1. aus Versicherungen, die im 
Zusammenhang mit einer Er-
werbstätigkeit stehen, oder 

    

2. aus rückkaufsfähigen Kapi-
talversicherungen mit Ein-
malprämie im Erlebensfall 
oder bei Rückkauf, ausser 
wenn diese Kapitalversiche-
rungen der Vorsorge dienen. 
Als der Vorsorge dienend gilt 
die Auszahlung der Versi-
cherungsleistung ab dem 
vollendeten 60. Altersjahr der 
versicherten Person auf 
Grund eines mindestens 
fünfjährigen Vertragsverhält-
nisses, das vor Vollendung 
des 66. Altersjahres begrün-
det wurde. In diesem Fall ist 
die Leistung steuerfrei; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

b) Einkünfte aus der Veräusse-
rung oder Rückzahlung von 
Obligationen mit überwiegen-
der Einmalverzinsung (glo-
balverzinsliche Obligationen, 
Diskont-Obligationen), die 
der Inhaberin oder dem Inha-
ber anfallen; 

    

c) Dividenden, Gewinnanteile, 
Liquidationsüberschüsse und 
geldwerte Vorteile aus Betei-
ligungen aller Art (ein-
schliesslich Gratisaktien, 
Gratisnennwerterhöhungen 
und dergleichen). Ein bei der 
Rückgabe von Beteiligungs-
rechten im Sinne von Art. 4a 
des Bundesgesetzes über 
die Verrechnungssteuer vom 
13. Oktober 1965 1) an die 
Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft erzielter Ver-
mögensertrag gilt in dem 
Jahr als realisiert, in dem die 
Verrechnungssteuerforde-
rung entsteht; 

    

d) Einkünfte aus Vermietung, 
Verpachtung, Nutzniessung 
oder sonstiger Nutzung be-
weglicher Sachen oder nutz-
barer Rechte; 

    

 
1) SR 642.21 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/642.21/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

e) Einkünfte aus Anteilen an 
kollektiven Kapitalanlagen 
mit direktem Grundbesitz, 
soweit die Gesamterträge die 
Erträge aus direktem Grund-
besitz übersteigen; 

    

f) Einkünfte aus immateriellen 
Gütern. 

    

1bis Dividenden, Gewinnanteile, 
Liquidationsüberschüsse und 
geldwerte Vorteile aus Aktien, 
Anteilen an Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Genos-
senschaftsanteilen und Partizi-
pationsscheinen (einschliess-
lich Gratisaktien, Gratisnenn-
werterhöhungen und derglei-
chen) sind im Umfang von 
50 % steuerbar, wenn diese 
Beteiligungsrechte mindestens 
10 % des Grund- oder Stamm-
kapitals einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft 
darstellen. 

    

2 Der Erlös aus Bezugsrechten 
gilt nicht als Vermögensertrag, 
sofern sie zum Privatvermö-
gen der Steuerpflichtigen ge-
hören. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

3 Die Rückzahlung von Einla-
gen, Aufgeldern und Zuschüs-
sen (Reserven aus Kapitalein-
lagen), die von den Inhabern 
der Beteiligungsrechte nach 
dem 31. Dezember 1996 ge-
leistet worden sind, wird gleich 
behandelt wie die Rückzah-
lung von Grund- oder Stamm-
kapital. Absatz 4 bleibt vorbe-
halten. 

    

4 Schüttet eine Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft, 
die an einer schweizerischen 
Börse kotiert ist, bei der Rück-
zahlung von Reserven aus Ka-
pitaleinlagen gemäss Absatz 3 
nicht mindestens im gleichen 
Umfang übrige Reserven aus, 
so ist die Rückzahlung im Um-
fang der halben Differenz zwi-
schen der Rückzahlung und 
der Ausschüttung der übrigen 
Reserven steuerbar, höchs-
tens aber im Umfang der in 
der Gesellschaft vorhandenen, 
handelsrechtlich ausschüt-
tungsfähigen übrigen Reser-
ven. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

5 Absatz 4 ist nicht anwendbar 
auf Reserven aus Kapitaleinla-
gen: 

    

a) die bei fusionsähnlichen Zu-
sammenschlüssen durch 
Einbringen von Beteiligungs- 
und Mitgliedschaftsrechten 
an einer ausländischen Kapi-
talgesellschaft oder Genos-
senschaft gemäss § 71 Abs. 
1 lit. c oder durch eine grenz-
überschreitende Übertragung 
auf eine inländische Tochter-
gesellschaft gemäss § 71 
Abs. 1 lit. d nach dem 
24. Februar 2008 entstanden 
sind; 

    

b) die im Zeitpunkt einer grenz-
überschreitenden Fusion 
oder Umstrukturierung ge-
mäss § 71 Abs. 1 lit. b und 
Abs. 3 oder der Verlegung 
des Sitzes oder der tatsächli-
chen Verwaltung nach dem 
24. Februar 2008 bereits in 
einer ausländischen Kapital-
gesellschaft oder Genossen-
schaft vorhanden waren; 

    

c) im Falle der Liquidation der 
Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

6 Die Absätze 4 und 5 gelten 
sinngemäss auch für Reser-
ven aus Kapitaleinlagen, die 
für die Ausgabe von Gratisak-
tien oder für Gratisnennwerter-
höhungen verwendet werden. 

    

7 Entspricht bei der Rückgabe 
von Beteiligungsrechten an ei-
ner Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft, die an einer 
schweizerischen Börse kotiert 
ist, die Rückzahlung der Re-
serven aus Kapitaleinlagen 
nicht mindestens der Hälfte 
des erhaltenen Liquidations-
überschusses, so vermindert 
sich der steuerbare Anteil die-
ses Liquidationsüberschusses 
um die halbe Differenz zwi-
schen diesem Anteil und der 
Rückzahlung, höchstens aber 
im Umfang der in der Gesell-
schaft vorhandenen Reserven 
aus Kapitaleinlagen, die auf 
diese Beteiligungsrechte ent-
fallen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

 8 Absatz 3 gilt für Einlagen und 
Aufgelder, die während eines 
Kapitalbands gemäss den Art. 
653s ff. des Obligationen-
rechts (OR) 1) geleistet wer-
den, nur soweit sie die Rück-
zahlungen von Reserven im 
Rahmen dieses Kapitalbands 
übersteigen. 

   

§  31 
6. Einkünfte aus Vorsorge 

    

1 Steuerbar sind alle Einkünfte 
aus der Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversiche-
rung, aus Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge und aus 
anerkannten Formen der ge-
bundenen Selbstvorsorge, mit 
Einschluss der Kapitalabfin-
dungen und Rückzahlungen 
von Einlagen, Prämien und 
Beiträgen. 

    

2 Als Einkünfte aus der berufli-
chen Vorsorge gelten insbe-
sondere Leistungen aus Vor-
sorgekassen, aus Spar- und 
Gruppenversicherungen sowie 
aus Freizügigkeitspolicen und 
Freizügigkeitskonten. 

    

 
1) SR 220 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/220/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

3 Einkünfte aus Leibrenten so-
wie Verpfründung sind zu 
40 % steuerbar. 

3  […] Leibrentenversicherun-
gen sowie […] Leibrenten- und 
Verpfründungsverträge sind 
[…] im Umfang ihres Ertrags-
anteils steuerbar. Dieser be-
stimmt sich wie folgt: 

   

 a) Bei garantierten Leistungen 
aus Leibrentenversicherun-
gen, die dem Bundesgesetz 
über den Versicherungsver-
trag (Versicherungsvertrags-
gesetz, VVG) vom 2. April 
1908 1) unterstehen, ist der 
im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses gemäss Art. 36 
Abs. 1 des Bundesgesetzes 
betreffend die Aufsicht über 
Versicherungsunternehmen 
(Versicherungsaufsichtsge-
setz, VAG) vom 17. Dezem-
ber 2004 2) bestimmte maxi-
male technische Zinssatz (m) 
während der gesamten Ver-
tragsdauer massgebend: 

   

 
1) SR 221.229.1 
2) SR 961.01 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/221.229.1/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/961.01/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

 1. Ist dieser Zinssatz grösser 
als null, so berechnet sich 
der Ertragsanteil, auf den 
nächstliegenden ganzen Pro-
zentwert auf- oder abgerun-
det, wie folgt: Ertragsanteil = 
{1 - [(1 + m)^22 - 1] / [22 × m 
× (1 + m)^23]} × 100% 

   

 2. Ist dieser Zinssatz negativ 
oder null, so beträgt der Er-
tragsanteil null Prozent. 

   

 b) Bei Überschussleistungen 
aus Leibrentenversicherun-
gen, die dem VVG unterste-
hen, entspricht der Ertrags-
anteil 70 Prozent dieser Leis-
tungen. 

   

 c) Bei Leistungen aus ausländi-
schen Leibrentenversiche-
rungen, aus Leibrenten- und 
aus Verpfründungsverträgen 
ist die Höhe der um 0,5 Pro-
zentpunkte erhöhten annuali-
sierten Rendite zehnjähriger 
Bundesobligationen (r) wäh-
rend des betreffenden Steu-
erjahres und der neun voran-
gegangenen Jahre massge-
bend: 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

 1. Ist diese Rendite grösser als 
null, so berechnet sich der 
Ertragsanteil, auf den 
nächstliegenden ganzen Pro-
zentwert auf- oder abgerun-
det, wie folgt: Ertragsanteil = 
{1 - [(1 + r)^22 - 1] / [22 × r × 
(1 + r)^23]} × 100% 

   

 2. Ist diese Rendite negativ 
oder null, so beträgt der Er-
tragsanteil null Prozent. 

   

4 Vorbehalten bleibt § 33 lit. b.     

§ 32a  
1bis. Steueraufschubtatbe-
stände 

 Prüfungsantrag 
Der Regierungsrat soll in der 
Botschaft zur 2. Beratung auf-
zeigen, ob und gegebenenfalls 
wie mit einer Änderung des 
kantonalen Steuergesetzes er-
reicht werden kann, dass 
Selbstständigerwerbende, wel-
che im Zeitpunkt der Verpach-
tung den Antrag auf privile-
gierte Abrechnung gemäss 
§ 32a Abs. 2 nicht stellen, spä-
ter dennoch in jedem Fall ein-
malig Anspruch auf eine privi-
legierte Abrechnung erhalten, 
auch wenn der Steuerpflichtige 
beispielsweise die Höhe der 
BVG-Eintrittsschwelle nicht er-
reicht. 

Zustimmung Zustimmung zum Prüfungsan-
trag 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

1 Wird eine Liegenschaft des 
Anlagevermögens aus dem 
Geschäftsvermögen in das Pri-
vatvermögen überführt, kann 
die steuerpflichtige Person 
verlangen, dass im Zeitpunkt 
der Überführung nur die Diffe-
renz zwischen den Anlagekos-
ten und dem massgebenden 
Einkommenssteuerwert be-
steuert wird. In diesem Fall 
gelten die Anlagekosten als 
neuer massgebender Einkom-
menssteuerwert, und die Be-
steuerung der übrigen stillen 
Reserven als Einkommen aus 
selbstständiger Erwerbstätig-
keit wird bis zur Veräusserung 
der Liegenschaft aufgescho-
ben. 

    

2 Die Verpachtung eines Ge-
schäftsbetriebs gilt nur auf An-
trag der steuerpflichtigen Per-
son als Überführung in das 
Privatvermögen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

3 Wird bei einer Erbteilung der 
Geschäftsbetrieb nicht von al-
len Erben fortgeführt, wird die 
Besteuerung der stillen Reser-
ven auf Gesuch der den Be-
trieb übernehmenden Erben 
bis zur späteren Realisierung 
aufgeschoben, soweit diese 
Erben die bisherigen für die 
Einkommenssteuer massge-
benden Werte übernehmen. 

    

§  33 
II. Steuerfreie Einkünfte 

    

1 Der Einkommenssteuer sind 
nicht unterworfen: 

    

a) der Vermögensanfall infolge 
Erbschaft, Vermächtnis, 
Schenkung oder güterrechtli-
cher Auseinandersetzung; 

    

b) der Vermögensanfall aus 
rückkaufsfähiger privater Ka-
pitalversicherung, ausge-
nommen aus Freizügigkeits-
policen und Freizügigkeits-
konten; vorbehalten bleibt 
§ 29 lit. a Ziff. 2; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

c) Kapitalzahlungen, die bei 
Stellenwechsel von der Ar-
beitgeberin beziehungsweise 
vom Arbeitgeber oder von 
Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge ausgerichtet wer-
den, wenn sie innert Jahres-
frist zum Einkauf in eine Ein-
richtung der beruflichen Vor-
sorge oder zum Erwerb einer 
Freizügigkeitspolice verwen-
det werden; 

    

d) Unterstützungen aus öffentli-
chen oder privaten Mitteln, 
die der Bestreitung des Le-
bensunterhalts dienen; 

    

e) Leistungen in Erfüllung fami-
lienrechtlicher Verpflichtun-
gen, ausgenommen die Un-
terhaltsbeiträge nach § 32 
lit. f; 

    

f) der Sold für Militär- und Zivil-
schutzdienst sowie das Ta-
schengeld für Zivildienst; 

    



- 22 - 
 
 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

fbis) der Sold der Milizfeuer-
wehrleute bis zum Betrag 
von jährlich Fr. 10‘000.– für 
Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der Erfüllung 
der Kernaufgaben der Feuer-
wehr (Übungen, Pikett-
dienste, Kurse, Inspektionen 
und Ernstfalleinsätze zur 
Rettung, Brandbekämpfung, 
allgemeinen Schadenwehr, 
Elementarschadenbewälti-
gung und dergleichen); aus-
genommen sind Pauschalzu-
lagen für Kader, Funktions-
zulagen sowie Entschädigun-
gen für administrative Arbei-
ten und für Dienstleistungen, 
welche die Feuerwehr freiwil-
lig erbringt; 

    

g) die Zahlung von Genugtu-
ungssummen; 

    

h) Einkünfte auf Grund des 
Bundesgesetzes über Ergän-
zungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung (ELG) vom 
19. März 1965 1); 

    

 
1) SR 831.30 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.30/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

i) Kapitalgewinne aus der Ver-
äusserung von beweglichem 
Privatvermögen; vorbehalten 
bleibt § 96 Abs. 2; 

    

k) Gewinne, die in Spielbanken 
mit Spielbankenspielen er-
zielt werden, die gemäss 
dem Bundesgesetz über 
Geldspiele (Geldspielgesetz, 
BGS) 1) vom 29. September 
2017 zugelassen sind, wenn 
diese Gewinne nicht aus 
selbstständiger Erwerbstätig-
keit stammen; 

    

kbis) einzelne Gewinne bis zum 
Betrag von 1 Million Franken 
aus der Teilnahme an Gross-
spielen und aus der Online-
Teilnahme an Spielbanken-
spielen, die jeweils gemäss 
dem BGS zugelassen sind; 

    

kter) Gewinne aus Kleinspielen, 
die gemäss dem BGS zuge-
lassen sind; 

    

 
1) SR 935.51 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/935.51/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

l) einzelne Gewinne bis zu  
einem Betrag von Fr. 1'000.– 
aus Lotterien und Geschick-
lichkeitsspielen zur Verkaufs-
förderung, die gemäss Art. 1 
Abs. 2 Bst. d und e BGS die-
sem nicht unterstehen. 

l) einzelne Gewinne bis zu  
einem Betrag von Fr. 1'000.– 
aus Lotterien und Geschick-
lichkeitsspielen zur Verkaufs-
förderung, die gemäss Art. 1 
Abs. 2 Bst. d und e BGS die-
sem nicht unterstehen […] ; 

   

 m) Einkünfte aufgrund des 
Bundesgesetzes über Über-
brückungsleistungen für äl-
tere Arbeitslose (ÜLG) vom 
19. Juni 2020 1). 

   

§  36 
3. Selbstständige Erwerbstä-
tigkeit 
a) Allgemeines 

    

1 Bei selbstständiger Erwerbs-
tätigkeit werden die geschäfts- 
oder berufsmässig begründe-
ten Kosten abgezogen. 

    

2 Dazu gehören insbesondere     

a) die ausgewiesenen Ab-
schreibungen auf dem Ge-
schäftsvermögen; 

    

 
1) SR 837.2 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/837.2/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

b) die verbuchten Rückstellun-
gen für 

    

1. Verpflichtungen, deren Höhe 
noch unbestimmt ist; 

    

2. unmittelbar drohende Ver-
lustrisiken; 

    

3. Forschungs- und Entwick-
lungsaufträge an Dritte oder 
für nachgewiesene eigene 
Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte bis zu 10 % 
des Fr. 100'000.– überstei-
genden steuerbaren Reinge-
winns, insgesamt jedoch 
höchstens bis zu 1 Million 
Franken. Der Gegenwert der 
Forschungs- und Entwick-
lungsrückstellungen muss 
Gegenstand des liquiden 
Umlaufvermögens darstellen. 
Solche Rückstellungen sind 
innert 3 Jahren aufzulösen. 
Der Regierungsrat legt die 
Kriterien für den Nachweis 
der Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte fest; 

    

c) die eingetretenen und ver-
buchten Verluste auf Ge-
schäftsvermögen; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

d) die Zuwendungen an Vor-
sorgeeinrichtungen zu Guns-
ten des eigenen Personals, 
sofern jede zweckwidrige 
Verwendung ausgeschlos-
sen ist; 

    

e) …     

f) Zinsen auf Geschäftsschul-
den sowie Zinsen, die auf 
Beteiligungen nach § 27 
Abs. 2 entfallen. 

f) Zinsen auf Geschäftsschul-
den sowie Zinsen, die auf 
Beteiligungen […] gemäss 
§ 27 Abs. 2 entfallen […] ; 

   

g) die Kosten der berufsorien-
tierten Aus- und Weiterbil-
dung, einschliesslich der 
Umschulungskosten des ei-
genen Personals. 

g) die Kosten der berufsorien-
tierten Aus- und Weiterbil-
dung, einschliesslich der 
Umschulungskosten des  
eigenen Personals […] ; 

   

 h) gewinnabschöpfende Sank-
tionen, soweit sie keinen 
Strafzweck haben. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

3 Nicht abziehbar sind Zahlun-
gen von Bestechungsgeldern 
im Sinne des schweizerischen 
Strafrechts an schweizerische 
oder fremde Amtsträger. 

3 Nicht abziehbar sind […] ins-
besondere 

   

 a) Zahlungen von Beste-
chungsgeldern im Sinne des 
schweizerischen Strafrechts; 

   

 b) Aufwendungen zur Ermögli-
chung von Straftaten oder 
als Gegenleistung für die Be-
gehung von Straftaten; 

   

 c) Bussen und Geldstrafen;    

 d) finanzielle Verwaltungssank-
tionen, soweit sie einen 
Strafzweck haben. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

 4 Sind Sanktionen gemäss Ab-
satz 3 lit. c und d von einer 
ausländischen Straf- oder Ver-
waltungsbehörde verhängt 
worden, sind sie abziehbar, 
wenn 

   

 a) die Sanktion gegen den 
schweizerischen Ordre 
public verstösst; oder 

   

 b) die steuerpflichtige Person 
glaubhaft darlegt, dass sie 
alles Zumutbare unternom-
men hat, um sich rechtskon-
form zu verhalten. 

   

§  40 
5. Allgemeine Abzüge 

    

1 Von den Einkünften werden 
abgezogen: 

    

a) die privaten Schuldzinsen im 
Umfange der nach den 
§§ 29, 29a und 30 steuerba-
ren Vermögenserträge und 
weiterer Fr. 50'000.–; 

    

b) die dauernden Lasten sowie 
40 % der bezahlten Leibren-
ten; 

b) die dauernden Lasten sowie 
[…] der Ertragsanteil gemäss 
§ 31 Abs. 3 lit. c der […] 
Leistungen aus Leibrenten- 
und aus Verpfründungsver-
trägen; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

c) die Unterhaltsbeiträge an 
den geschiedenen, gericht-
lich oder tatsächlich getrennt 
lebenden Eheteil sowie die 
Unterhaltsbeiträge an einen 
Elternteil für die unter dessen 
elterlicher Sorge stehenden 
Kinder, nicht jedoch Leistun-
gen in Erfüllung anderer fa-
milienrechtlicher Unterhalts- 
oder Unterstützungspflichten; 

    

d) die gemäss Gesetz, Statut 
oder Reglement geleisteten 
Einlagen, Prämien und Bei-
träge zum Erwerb von An-
sprüchen aus der Alters-, 
Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung und aus 
Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge; 

    

e) Einlagen, Prämien und Bei-
träge zum Erwerb von ver-
traglichen Ansprüchen aus 
anerkannten Formen der ge-
bundenen Selbstvorsorge im 
Sinn und im Umfang des 
Bundesgesetzes über die be-
rufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge 
(BVG) vom 25. Juni 1982 1); 

    

 
1) SR 831.40 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.40/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

f) die Prämien und Beiträge für 
die Erwerbsersatzordnung, 
die Arbeitslosenversicherung 
und die obligatorische Unfall-
versicherung; 

    

g) als Pauschalbetrag für Einla-
gen, Prämien und Beiträge 
für die Lebens-, die Kranken- 
und die nicht unter litera f fal-
lende Unfallversicherung so-
wie für die Zinsen von 
Sparkapitalien der steuer-
pflichtigen Person und der 
von ihr unterhaltenen Perso-
nen: 1) 

    

1. Fr. 6'000.– für verheiratete 
Personen, die in rechtlich 
und tatsächlich ungetrennter 
Ehe leben; 

    

2. Fr. 3'000.– für die übrigen 
Steuerpflichtigen; 

    

 
1) Ab der Steuerperiode 2023: Fr. 6'400.– für verheiratete Personen, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben; Fr. 3'200.– für die übrigen Steuerpflichtigen (gestützt auf § 40 Abs. 2 und 3) 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

h) Fr. 600.– vom Erwerbsein-
kommen, das der eine Ehe-
teil unabhängig vom Beruf, 
Geschäft oder Gewerbe des 
andern Eheteils erzielt. Der 
gleiche Abzug von Fr. 600.– 
kann bei erheblicher Mitar-
beit des einen Eheteils im 
Beruf, Geschäft oder Ge-
werbe des andern Eheteils 
vorgenommen werden; 

    

i) die Krankheits- und Unfall-
kosten der steuerpflichtigen 
Person und der von ihr unter-
haltenen Personen, soweit 
die steuerpflichtige Person 
diese Kosten selber trägt und 
diese 5 % der um die Auf-
wendungen nach den  
§§ 35–40 verminderten steu-
erbaren Einkünfte überstei-
gen; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

ibis) die behinderungsbedingten 
Kosten der steuerpflichtigen 
Person oder der von ihr un-
terhaltenen Personen mit Be-
hinderungen im Sinne des 
Bundesgesetzes über die 
Beseitigung von Benachteili-
gungen von Menschen mit 
Behinderungen (Behinder-
tengleichstellungsgesetz, Be-
hiG) vom 13. Dezember 
2002 1), soweit die steuer-
pflichtige Person diese Kos-
ten selber trägt; 

    

k) die Mitgliederbeiträge und 
Zuwendungen an die steuer-
befreiten politischen Parteien 
bis zum Gesamtbetrag von 
Fr. 10'000.– pro Steuererklä-
rung; 

    

l) …     

m) die Lohn- und Lohnneben-
kosten für Lernende in eidge-
nössisch anerkannten Beru-
fen, die in privaten Haushal-
ten ausgebildet werden, 
wenn kein Abzug gemäss Li-
tera n geltend gemacht wird. 
Der Regierungsrat regelt die 
Höhe der Abzüge durch Ver-
ordnung; 

    

 
1) SR 151.3 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/151.3/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

n) die nachgewiesenen Kosten, 
höchstens jedoch 
Fr. 10'000.–, für die Drittbe-
treuung jedes Kindes, wel-
ches das 14. Altersjahr noch 
nicht vollendet hat und mit 
der steuerpflichtigen Person, 
die für seinen Unterhalt 
sorgt, im gleichen Haushalt 
lebt, soweit diese Kosten in 
direktem kausalem Zusam-
menhang mit der Erwerbstä-
tigkeit, der Ausbildung oder 
der Erwerbsunfähigkeit der 
steuerpflichtigen Person ste-
hen. Der Maximalbetrag gilt 
für Verhältnisse mit einem 
Vollzeitpensum; 

    

o) 5 % als Einsatzkosten von 
den einzelnen Gewinnen aus 
der Teilnahme an Geldspie-
len, die nicht gemäss § 33 
Abs. 1 lit. kbis–l steuerfrei 
sind, jedoch höchstens  
Fr. 5'000.–. Von den einzel-
nen Gewinnen aus der On-
line-Teilnahme an Spielban-
kenspielen gemäss § 33 lit. 
kbis werden die vom Online-
Spielerkonto abgebuchten 
Spieleinsätze im Steuerjahr, 
jedoch höchstens  
Fr. 25'000.– abgezogen; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

p) die Kosten der berufsorien-
tierten Aus- und Weiterbil-
dung, einschliesslich der 
Umschulungskosten, bis zum 
Gesamtbetrag von 
Fr. 12‘000.–, wenn 

    

1. ein erster Abschluss auf der 
Sekundarstufe II vorliegt; 
oder 

    

2. das 20. Lebensjahr vollendet 
ist und es sich nicht um die 
Ausbildungskosten bis zum 
ersten Abschluss auf der Se-
kundarstufe II handelt. 

    

2 Die Pauschalbeträge gemäss 
Absatz 1 lit. g werden jährlich 
an die Entwicklung der kanto-
nalen mittleren Prämie der 
Krankenpflege-Grundversiche-
rung angepasst. Massgebend 
für die Anpassung ist die pro-
zentuale Veränderung der vom 
Bundesamt für Gesundheit 
publizierten kantonalen monat-
lichen mittleren Prämie der ob-
ligatorischen Krankenpflege-
versicherung für Erwachsene 
inkl. Wahlfranchisen und Mo-
delle. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

3 Die Anpassung gemäss Ab-
satz 2 wird auf dem Abzug für 
die übrigen Steuerpflichtigen 
berechnet, wobei das Ergebnis 
auf Fr. 100.– auf- oder abzu-
runden ist. Der Abzug für Ver-
heiratete beträgt stets das 
Doppelte. 

    

4 Mit den im Rahmen der Än-
derung des Steuergesetzes 
vom 7. Dezember 2021 be-
schlossenen Pauschalbeträ-
gen ist die Prämienentwick-
lung für die Steuerperiode 
2022 berücksichtigt. Die Pau-
schalbeträge werden erstmals 
für die Steuerperiode 2023 an-
gepasst. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  69 
b) Geschäftsmässig begründe-
ter Aufwand 

    

1 Zum geschäftsmässig be-
gründeten Aufwand gehören 
auch 

    

a) die direkten Steuern, nicht 
aber Steuerbussen; 

a) die […] eidgenössischen, 
kantonalen und kommunalen 
Steuern […] ; 

   

b) die Zuwendungen an Vor-
sorgeeinrichtungen zu Guns-
ten des eigenen Personals, 
sofern jede zweckwidrige 
Verwendung ausgeschlos-
sen ist; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

c) die freiwilligen Leistungen 
von Geld und übrigen Ver-
mögenswerten bis zu 20 % 
des steuerbaren Reinge-
winns an Bund, Kantone, 
Gemeinden und deren An-
stalten, an die aargauischen 
Landeskirchen und an an-
dere juristische Personen mit 
Sitz in der Schweiz, die im 
Hinblick auf öffentliche oder 
gemeinnützige Zwecke ge-
mäss § 14 Abs. 1 lit. c von 
der Steuerpflicht befreit sind. 
Bei Zuwendungen an die 
steuerbefreiten politischen 
Parteien ist der Abzug auf 
Fr. 10'000.– beschränkt; 

    

d) …     

e) die Rabatte, Skonti, Umsatz-
bonifikationen und Rückver-
gütungen auf dem Entgelt für 
Lieferungen und Leistungen 
sowie zur Verteilung an die 
Versicherten bestimmte 
Überschüsse von Versiche-
rungsgesellschaften; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

f) die Rückstellungen. Rück-
stellungen für Forschungs- 
und Entwicklungsaufträge an 
Dritte oder für nachgewie-
sene eigene Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte 
werden bis zu 10 % des 
steuerbaren Reingewinns, 
insgesamt jedoch höchstens 
bis zu 1 Million Franken, an-
erkannt. Der Gegenwert der 
Forschungs- und Entwick-
lungsrückstellungen muss 
Gegenstand des liquiden 
Umlaufvermögens darstellen. 
Solche Rückstellungen sind 
innert 3 Jahren aufzulösen. 
Der Regierungsrat legt die 
Kriterien für den Nachweis 
der Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte fest; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

g) die Abschreibungen. Ab-
schreibungen auf Aktiven, 
die zum Ausgleich von Ver-
lusten höher bewertet wur-
den, können nur vorgenom-
men werden, wenn die Auf-
wertungen handelsrechtlich 
zulässig waren und die Ver-
luste im Zeitpunkt der Ab-
schreibung nach § 74 Abs. 1 
verrechenbar gewesen wä-
ren. Wertberichtigungen und 
Abschreibungen auf Beteili-
gungen nach § 77 Abs. 2, 
die nicht mehr geschäfts-
mässig begründet sind, wer-
den dem steuerbaren Rein-
gewinn zugerechnet. 

g) die Abschreibungen. Ab-
schreibungen auf Aktiven, 
die zum Ausgleich von Ver-
lusten höher bewertet wur-
den, können nur vorgenom-
men werden, wenn die Auf-
wertungen handelsrechtlich 
zulässig waren und die Ver-
luste im Zeitpunkt der Ab-
schreibung […] gemäss § 74 
Abs. 1 verrechenbar gewe-
sen wären. Wertberichtigun-
gen und Abschreibungen auf 
Beteiligungen […] gemäss 
§ 77 Abs. 2, die nicht mehr 
geschäftsmässig begründet 
sind, werden dem steuerba-
ren Reingewinn zugerechnet 
[…] ; 

   

h) die Kosten der berufsorien-
tierten Aus- und Weiterbil-
dung des eigenen Personals, 
einschliesslich Umschu-
lungskosten. 

h) die Kosten der berufsorien-
tierten Aus- und Weiterbil-
dung des eigenen Personals, 
einschliesslich Umschu-
lungskosten […] ; 

   

 i) gewinnabschöpfende Sankti-
onen, soweit sie keinen 
Strafzweck haben. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Nicht zum geschäftsmässig 
begründeten Aufwand gehören 
Zahlungen von Bestechungs-
geldern im Sinne des schwei-
zerischen Strafrechts an 
schweizerische oder fremde 
Amtsträger. 

2 Nicht zum geschäftsmässig 
begründeten Aufwand gehören 
[…] insbesondere 

   

 a) Zahlungen von Beste-
chungsgeldern im Sinne des 
schweizerischen Strafrechts; 

   

 b) Aufwendungen zur Ermögli-
chung von Straftaten oder 
als Gegenleistung für die Be-
gehung von Straftaten; 

   

 c) Bussen;    

 d) finanzielle Verwaltungssank-
tionen, soweit sie einen 
Strafzweck haben. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

 3 Sind Sanktionen gemäss Ab-
satz 2 lit. c und d von einer 
ausländischen Straf- oder Ver-
waltungsbehörde verhängt 
worden, sind sie abziehbar, 
wenn 

   

 a) die Sanktion gegen den 
schweizerischen Ordre 
public verstösst; oder 

   

 b) die steuerpflichtige Person 
glaubhaft darlegt, dass sie 
alles Zumutbare unternom-
men hat, um sich rechtskon-
form zu verhalten. 

   

§  69a 
bbis) Zusätzlicher Abzug von 
Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand 

    

1 Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand, welcher der 
steuerpflichtigen Person direkt 
oder durch Dritte im Inland in-
direkt entstanden ist, wird auf 
Antrag um 50 % über den ge-
schäftsmässig begründeten 
Aufwand hinaus zum Abzug 
zugelassen. 

1 Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand, welcher der 
steuerpflichtigen Person direkt 
oder durch Dritte im Inland in-
direkt entstanden ist, wird auf 
Antrag um 50 % über den ge-
schäftsmässig begründeten 
[…] Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand hinaus zum Ab-
zug zugelassen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Als Forschung und Entwick-
lung gelten die wissenschaftli-
che Forschung und die wis-
senschaftsbasierte Innovation 
gemäss Art. 2 des Bundesge-
setzes über die Förderung der 
Forschung und der Innovation 
(FIFG) vom 14. Dezember 
2012 1). 

    

3 Ein erhöhter Abzug ist zuläs-
sig auf 

    

a) dem direkt zurechenbaren 
Personalaufwand für For-
schung und Entwicklung, zu-
züglich eines Zuschlags von 
35 % dieses Personalauf-
wands für den übrigen For-
schungs- und Entwicklungs-
aufwand, höchstens aber bis 
zum gesamten Aufwand der 
juristischen Person; 

    

b) 80 % des Aufwands für 
durch Dritte in Rechnung ge-
stellte Forschung und Ent-
wicklung. 

    

4 Ist der Auftraggeber der For-
schung und Entwicklung ab-
zugsberechtigt, steht dem Auf-
tragnehmer dafür kein Abzug 
zu. 

    

 
1) SR 420.1 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/420.1/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  92 
II. Bemessung des Reinge-
winns 

    

1 Der steuerbare Reingewinn 
bemisst sich nach dem Ergeb-
nis der Steuerperiode. 

    

2 Bei einem unter- oder über-
jährigen Geschäftsabschluss 
werden für die Bestimmung 
des Steuersatzes nur die or-
dentlichen Gewinne auf 
12 Monate umgerechnet. 

2 Aufgehoben.    

3 Wird eine juristische Person 
aufgelöst oder verlegt sie ihren 
Sitz, die Verwaltung, einen 
Geschäftsbetrieb oder eine 
Betriebsstätte ins Ausland, 
werden die aus nicht versteu-
ertem Gewinn gebildeten stil-
len Reserven zusammen mit 
dem Reingewinn des letzten 
Geschäftsjahres besteuert. 

    

 4 Lautet der Geschäftsab-
schluss auf eine ausländische 
Währung, ist der steuerbare 
Reingewinn in Franken umzu-
rechnen. Massgebend ist der 
durchschnittliche Devisenkurs 
(Verkauf) der Steuerperiode. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  93 
III. Bemessung des Eigenkapi-
tals 

    

1 Das steuerbare Eigenkapital 
bemisst sich nach dem Stand 
am Ende der Steuerperiode. 

    

2 Massgeblich ist das Eigenka-
pital am Bilanzstichtag des je-
weiligen Geschäftsabschlus-
ses nach Gewinnverwendung. 

    

3 Die Kapitalsteuer wird auf der 
Basis eines ordentlichen Ge-
schäftsjahres von 12 Monaten 
festgelegt. Bei unter- oder 
überjährigen Geschäftsab-
schlüssen wird eine der Dauer 
des Geschäftsjahres entspre-
chende anteilmässige Kapital-
steuer erhoben. 

    

 4 Lautet der Geschäftsab-
schluss auf eine ausländische 
Währung, ist das steuerbare 
Eigenkapital in Franken umzu-
rechnen. Massgebend ist der 
Devisenkurs (Verkauf) am 
Ende der Steuerperiode. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  97 
2. Steueraufschiebende Ver-
äusserungen 

    

1 Die Besteuerung wird aufge-
schoben bei 

    

a) Erbgang (Erbfolge, Erbtei-
lung, Vermächtnis) und  
Eigentumswechsel mit Erb-
vorbezug, Schenkung oder 
gemischter Schenkung; 

    

b) Rechtsgeschäften unter Ver-
wandten in gerader Linie; 

b) Aufgehoben. Minderheitsantrag 
Beibehaltung geltenden 
Rechts 

Ablehnung Ablehnung Minderheitsantrag 

c) Rechtsgeschäften unter Ver-
heirateten, auch wenn sie 
der gegenseitigen Abfindung 
im Ehescheidungs- oder 
Ehetrennungsprozess die-
nen; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

d) Landumlegungen zwecks 
Güterzusammenlegung, 
Quartierplanung, Grenzberei-
nigung, Abrundung landwirt-
schaftlicher Heimwesen so-
wie bei Landumlegungen im 
Enteignungsverfahren oder 
drohender Enteignung; 

    

e) …     

f) Umstrukturierungen gemäss 
§ 28 Abs. 1 sowie § 71 
Abs. 1 und 3. 

    

2 Die steuerpflichtige Person 
kann innert 1 Jahr nach der 
Veräusserung verlangen, dass 
die Grundstückgewinnsteuer 
erhoben wird. 

    

§  114 
2. Tarife für Erwerbs- und Er-
satzeinkommen 
a) Grundlage 

§  114 
2. Tarife […]  
a) Grundlage 

   

1 Der Regierungsrat legt die 
Quellensteuertarife entspre-
chend den für die Einkom-
menssteuer natürlicher Perso-
nen geltenden Steuersätzen 
fest. Vorbehalten bleiben die 
§§ 115 Abs. 3 und 116 Abs. 2. 

1 Der Regierungsrat legt die 
Quellensteuertarife entspre-
chend den für die Einkom-
menssteuer natürlicher Perso-
nen geltenden Steuersätzen 
fest. […]  
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Der Steuerabzug umfasst die 
Kantons-, Gemeinde-, Kir-
chen- und Feuerwehrsteuern 
sowie die direkte Bundes-
steuer. 

    

3 Die Gemeinde- und Kirchen-
steuern berechnen sich aus 
dem Mittel der Steuerfüsse der 
Gemeinden und Kirchgemein-
den im Kanton. 

    

§  115 
b) Ausgestaltung 

    

1 Bei der Festsetzung der 
Steuertarife werden Pauscha-
len für Berufskosten (§ 35) und 
Versicherungsprämien (§ 40 
lit. d, f und g) sowie Abzüge für 
Verheiratete und Kinder (§ 40 
lit. h und § 42 Abs. 1) berück-
sichtigt. 

    

2 Der Steuerabzug für die in 
rechtlich und tatsächlich unge-
trennter Ehe lebenden verhei-
rateten Personen, die beide 
erwerbstätig sind, richtet sich 
nach Tarifen, die ihrem Ge-
samteinkommen sowie den 
Pauschalen und Abzügen 
nach Absatz 1 Rechnung tra-
gen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

3 Für im Nebenerwerb tätige 
Steuerpflichtige beträgt der 
Steuersatz 10 %. 

3 Aufgehoben. Minderheitsantrag 
Beibehaltung geltenden 
Rechts 

Ablehnung Ablehnung Minderheitsantrag 

§  116 
3. Tarife für Ersatzeinkommen 
und Kapitalabfindungen für 
wiederkehrende Leistungen 

§  116 Aufgehoben.    

1 Auf Leistungen, die eine Ver-
sicherung direkt der versicher-
ten Person ausrichtet, ist der 
Quellensteuerabzug nach dem 
entsprechenden Quellensteu-
ertarif vorzunehmen. 

    

2 Vorbehalten bleiben Leistun-
gen, welche die Versicherung 
nicht nach Massgabe des ver-
sicherten Verdienstes ausrich-
tet oder die neben ein allfälli-
ges Erwerbseinkommen treten 
können. Für diese Leistungen 
beträgt der Steuersatz 10 %. 
Der gleiche Satz gilt bei Kapi-
talabfindungen für wiederkeh-
rende Leistungen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

      5.3.1 Verfahrenspflichten 
und Haftung 

             

§  127 
I. Verfahrenspflichten und Haf-
tung 
1. Pflichten der Schuldnerin-
nen und Schuldner der steuer-
baren Leistung 
a) Im Allgemeinen 

§  127 
I. […] Pflichten der Schuldne-
rinnen und Schuldner der steu-
erbaren Leistung 
 […] 1. Im Allgemeinen 

   

1 Die Quellensteuern werden 
durch die Schuldnerinnen oder 
Schuldner der steuerbaren 
Leistung erhoben. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Sie sind verpflichtet, sämtli-
che zur richtigen Steuererhe-
bung notwendigen Massnah-
men vorzunehmen, insbeson-
dere 

    

a) vor Auszahlung der steuer-
baren Leistung die Quellen-
steuerpflicht und den an-
wendbaren Tarif festzustel-
len; 

    

b) bei Fälligkeit von Geldleis-
tungen, ungeachtet allfälliger 
Einwände, die geschuldete 
Steuer zurückzubehalten und 
bei andern Leistungen (na-
mentlich Naturalleistungen 
und Trinkgeldern) die ge-
schuldete Steuer von der 
steuerpflichtigen Person ein-
zufordern; 

    

c) den Quellensteuerabzug 
auch dann vorzunehmen, 
wenn die steuerpflichtige 
Person in einem andern Kan-
ton der Besteuerung unter-
liegt; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

d) mit dem Kantonalen Steuer-
amt über die der Quellenbe-
steuerung unterworfenen 
Personen periodisch abzu-
rechnen und die Quellen-
steuern fristgerecht abzulie-
fern; 

    

e) der steuerpflichtigen Person 
eine Aufstellung oder eine 
Bestätigung über die Höhe 
des Steuerabzuges auszu-
stellen; 

    

f) …     

g) die anteilsmässigen Steuern 
auf im Ausland ausgeübten 
Mitarbeiteroptionen zu ent-
richten. Die Arbeitgeberin 
schuldet die anteilsmässige 
Steuer auch dann, wenn der 
geldwerte Vorteil von einer 
ausländischen Konzernge-
sellschaft ausgerichtet wird. 

    

3 Zur Kontrolle der Steuererhe-
bung haben die Schuldnerin-
nen oder Schuldner der steu-
erbaren Leistung dem Kanto-
nalen Steueramt Einblick in 
alle erforderlichen Unterlagen 
zu gewähren und auf Verlan-
gen mündlich oder schriftlich 
Auskunft zu erteilen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  128 
b) Haftung 

§  128 
 […] 2. Haftung 

   

1 Schuldnerinnen oder Schuld-
ner der steuerbaren Leistung 
haben für Steuerausfälle und 
für Verstösse gegen die Ablie-
ferungspflicht einzustehen. 

    

2 In gleicher Weise haftet, wer 
die Darbietung von Künstlerin-
nen und Künstlern, Sportlerin-
nen und Sportlern sowie Refe-
rentinnen und Referenten in 
der Schweiz veranstaltet. 

    

§  128a 
1a. Pflichten im vereinfachten 
Abrechnungsverfahren; AHV-
Ausgleichskasse 

§  128a 
 […] II. Pflichten im vereinfach-
ten Abrechnungsverfahren; 
AHV-Ausgleichskasse 

   

1 Die AHV-Ausgleichskasse 
stellt der steuerpflichtigen Per-
son eine Aufstellung oder eine 
Bestätigung über den von der 
Arbeitgeberin oder vom Arbeit-
geber vorgenommenen Quel-
lensteuerabzug aus. Sie rech-
net die abgelieferten Quellen-
steuern jährlich mit dem Kan-
tonalen Steueramt ab und 
überweist den Quellensteuer-
betrag im Laufe des folgenden 
Jahres an das Kantonale Steu-
eramt. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Die AHV-Ausgleichskasse er-
hält eine Bezugsprovision ge-
mäss § 137. 

    

§  129 
2. Pflichten der steuerpflichti-
gen Person 
a) Im Allgemeinen 

§  129 
 […] III. Pflichten der steuer-
pflichtigen Person 
 […] 1. Im Allgemeinen 

   

1 Die steuerpflichtige Person 
hat dem Kantonalen Steuer-
amt sowie der Schuldnerin 
oder dem Schuldner der steu-
erbaren Leistung über die Ver-
hältnisse, die für die Erhebung 
der Quellensteuern massge-
bend sind, mündlich oder 
schriftlich Auskunft zu erteilen. 

    

§  129a 
Notwendige Vertretung 

§  129a 
2. Notwendige Vertretung 

   

1 Die Steuerbehörden können 
von einer steuerpflichtigen 
Person mit Wohnsitz oder Sitz 
im Ausland verlangen, dass 
sie einen Vertreter in der 
Schweiz bezeichnet. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Personen, die gemäss 
§ 125c eine nachträgliche or-
dentliche Veranlagung bean-
tragen, müssen die erforderli-
chen Unterlagen einreichen 
und eine Zustelladresse in der 
Schweiz bezeichnen. Wird 
keine Zustelladresse bezeich-
net oder verliert die Zustella-
dresse während des Veranla-
gungsverfahrens ihre Gültig-
keit, gewährt die zuständige 
Behörde der steuerpflichtigen 
Person eine angemessene 
Frist für die Bezeichnung einer 
gültigen Zustelladresse. Läuft 
diese Frist unbenutzt ab, tritt 
die Quellensteuer an die Stelle 
der im ordentlichen Verfahren 
zu veranlagenden Steuer auf 
dem Erwerbseinkommen. 
§ 187 Abs. 2 gilt sinngemäss. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  130 
b) Direktbezug 

§  130 
 […] 3. Direktbezug 

   

1 Die steuerpflichtige Person 
kann vom Kantonalen Steuer-
amt zur Nachzahlung der von 
ihr geschuldeten Quellen-
steuer verpflichtet werden, 
wenn die steuerbare Leistung 
nicht oder nicht vollständig um 
die Quellensteuer gekürzt aus-
bezahlt worden ist und ein 
Nachbezug bei der Schuldne-
rin oder beim Schuldner der 
steuerbaren Leistung nicht 
möglich ist. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

      5.3.2 Erhebung der Quel-
lensteuer; interkantonale 
Verhältnisse 

             

§  131 
II. Erhebung der Quellensteuer 
im interkantonalen Verhältnis 

§  131 
 […] I. Erhebung der Quellen-
steuer […]  

   

1 Der Schuldner der steuerba-
ren Leistung berechnet und er-
hebt die Quellensteuer ge-
mäss diesem Gesetz in folgen-
den Fällen: 

    

a) für Arbeitnehmer gemäss 
§ 112, die bei Fälligkeit der 
steuerbaren Leistung ihren 
steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt im Kanton 
haben; 

    

b) für Arbeitnehmer gemäss 
§ 121 Abs. 1 lit. a, die bei 
Fälligkeit der steuerbaren 
Leistung ihren Wochenauf-
enthalt im Kanton haben; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

c) für Personen gemäss den 
§§ 121 sowie 123–125a, 
wenn er bei Fälligkeit der 
steuerbaren Leistung seinen 
steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt oder seinen 
Sitz oder die Verwaltung im 
Kanton hat. Wird die steuer-
bare Leistung von einer Be-
triebsstätte in einem anderen 
Kanton oder von der Be-
triebsstätte eines Unterneh-
mens ohne Sitz oder tatsäch-
liche Verwaltung in der 
Schweiz ausgerichtet, gilt für 
die Berechnung und die Er-
hebung der Quellensteuer 
das Recht des Kantons, in 
dem die Betriebsstätte liegt; 

    

d) für Personen gemäss § 122, 
die ihre Tätigkeit im Kanton 
ausüben. 

    

2 Der Schuldner der steuerba-
ren Leistung überweist die 
Quellensteuer der zuständigen 
Bezugsbehörde des Kantons 
Aargau. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  131a 
Nachträgliche ordentliche Ver-
anlagung 

§  131a 
II. Nachträgliche ordentliche 
Veranlagung 

   

1 Für die nachträgliche ordent-
liche Veranlagung ist in den 
folgenden Fällen die Veranla-
gungsbehörde gemäss diesem 
Gesetz zuständig: 

    

a) für Arbeitnehmer gemäss 
§ 131 Abs. 1 lit. a, die am 
Ende der Steuerpflicht oder 
der Steuerperiode ihren steu-
errechtlichen Wohnsitz oder 
Aufenthalt im Kanton hatten; 

    

b) für Arbeitnehmer gemäss 
§ 131 Abs. 1 lit. b, die am 
Ende der Steuerpflicht oder 
der Steuerperiode Wochen-
aufenthalt im Kanton hatten; 

    

c) für Personen gemäss § 131 
Abs. 1 lit. c, die am Ende der 
Steuerperiode oder der Steu-
erpflicht im Kanton erwerbs-
tätig waren. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Der Kanton Aargau hat An-
spruch auf allfällige im Kalen-
derjahr an andere Kantone 
überwiesene Quellensteuerbe-
träge. Zuviel bezogene Steu-
ern werden dem Arbeitnehmer 
beziehungsweise der erwerb-
stätigen Person zinslos zu-
rückerstattet, zu wenig bezo-
gene Steuern zinslos nachge-
fordert. 

    

3 Das Kantonale Steueramt 
leistet den anderen schweize-
rischen Steuerbehörden bei 
der Erhebung der Quellen-
steuer unentgeltliche Amts- 
und Rechtshilfe. 

    

      5.3.3 Veranlagung und 
Bezug 

             

§  133 
III. Verfahren 
1. Durchführung 

§  133 
 […] I. Veranlagung 
1. […] Zuständigkeit 

   

1 Die Durchführung der Quel-
lenbesteuerung obliegt dem 
Kantonalen Steueramt in Zu-
sammenarbeit mit den Schuld-
nerinnen und Schuldnern der 
steuerbaren Leistung. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Zuständig für die nachträgli-
che ordentliche Veranlagung 
gemäss den §§ 118, 118a, 
125b und 125c ist die Veranla-
gungsbehörde der Gemeinde. 

    

§  138 
IV. Steuerbezug 
1. Zuständigkeiten 

§  138 
 […] II. Bezug 
1. […] Zuständigkeit 

   

1 Die Quellensteuern werden 
durch das Kantonale Steuer-
amt bezogen. 

    

2 Der Regierungsrat kann Be-
zugsminima festsetzen. 

    

§  170 
2. Amtsgeheimnis 

    

1 Die mit dem Vollzug dieses 
Gesetzes betrauten oder bei-
gezogenen Personen müssen 
über Tatsachen, die ihnen in 
Ausübung ihres Amtes be-
kannt werden sowie über die 
Verhandlungen in den Behör-
den Stillschweigen bewahren 
und Dritten den Einblick in 
amtliche Akten verweigern. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Eine Auskunft einschliesslich 
Gewährung der Akteneinsicht 
ist zulässig, wenn hierfür eine 
gesetzliche Grundlage im Bun-
desrecht oder im aargauischen 
Recht gegeben ist. Fehlt eine 
solche Grundlage, ist eine 
Auskunft nur zulässig, soweit 
ein überwiegendes öffentliches 
Interesse vorliegt. Über ent-
sprechende Begehren ent-
scheidet das Departement Fi-
nanzen und Ressourcen. 

    

3 Eine Auskunft ist ferner zu-
lässig an Erbschaftsverwalte-
rinnen oder Erbschaftsverwal-
ter sowie an Willensvollstre-
ckerinnen oder Willensvollstre-
cker über die Steuerschulden 
der Erblasserin oder des Erb-
lassers. 

3 Eine Auskunft einschliesslich 
Gewährung der Einsicht in die 
Steuerakten der Erblasserin 
oder des Erblassers ist ferner 
zulässig an Erbschaftsverwal-
terinnen oder Erbschaftsver-
walter sowie an Willensvoll-
streckerinnen oder Willensvoll-
strecker […] , soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben not-
wendig ist. 

   



- 62 - 
 
 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  171 
3. Amtshilfe 

    

1 Die Steuerbehörden erteilen 
den Steuerbehörden des Bun-
des und der andern Kantone 
die benötigten Auskünfte kos-
tenlos und gewähren ihnen auf 
Verlangen Einsicht in amtliche 
Akten. Ist eine Person mit 
Wohnsitz oder Sitz im Kanton 
auf Grund der Steuererklärung 
auch in einem andern Kanton 
steuerpflichtig, gibt die Veran-
lagungsbehörde der Steuerbe-
hörde des andern Kantons 
Kenntnis von der Steuererklä-
rung und von der Veranla-
gung. 

    

1bis Soweit ein überwiegendes 
öffentliches Interesse be-
steht, kann der Regierungs-
rat durch Verordnung die Steu-
erbehörden generell ermächti-
gen, bestimmten Behörden be-
stimmte Auskünfte zu erteilen 
oder durch Abrufverfahren zu-
gänglich zu machen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Das Departement Finanzen 
und Ressourcen ist befugt, 
kantonalen und ausserkanto-
nalen Gerichten und Verwal-
tungsbehörden Akteneinsicht 
zu gewähren oder die Steuer-
behörden ihnen gegenüber zur 
Erteilung von Auskünften zu 
ermächtigen, soweit ein über-
wiegendes öffentliches Inte-
resse besteht. Die für die Aus-
künfte notwendigen Daten 
können durch ein elektroni-
sches Abrufverfahren zugäng-
lich gemacht werden. 

    

3 Die Veranlagungsbehörden 
können die Behörden des 
Bundes und der andern Kan-
tone sowie der Bezirke und 
Gemeinden um Amtshilfe er-
suchen. Diese können die Ver-
anlagungsbehörde von sich 
aus auf eine vermutete unvoll-
ständige Veranlagung auf-
merksam machen. 

    

4 Der Regierungsrat kann die 
Gerichte und die Verwaltungs-
behörden verpflichten, den 
Steuerbehörden von sich aus 
bestimmte, von ihm bezeich-
nete Tatsachen kostenlos zu 
melden. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

 5 Die Leistungsabrechnungen 
sind von den Arbeitslosenkas-
sen direkt an die zuständigen 
Steuerbehörden zu übermit-
teln. Die Datenbekanntgabe 
kann auf elektronischem Weg 
erfolgen. 

   

 §  171a 
I. Verkehr mit den Behörden 

   

 1 Der schriftliche Verkehr mit 
den Behörden kann in Papier-
form oder mit Zustimmung der 
steuerpflichtigen Person elekt-
ronisch erfolgen. 

   

 2 Schreibt das Gesetz die Un-
terzeichnung von Eingaben 
vor, tritt bei der elektronischen 
Einreichung anstelle der Un-
terzeichnung eine elektroni-
sche Bestätigung der Angaben 
durch die steuerpflichtige Per-
son. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten und die Voraus-
setzungen für den elektroni-
schen Verkehr zwischen den 
Behörden und der steuerpflich-
tigen Person durch Verord-
nung. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  172 
I. Verfahrensrechtliche Stel-
lung der Verheirateten 

§  172 
 […] II. Verfahrensrechtliche 
Stellung der Verheirateten 

   

1 Verheiratete, die in rechtlich 
und tatsächlich ungetrennter 
Ehe leben, üben die nach die-
sem Gesetz den Steuerpflichti-
gen zukommenden Verfah-
rensrechte und Verfahrens-
pflichten gemeinsam aus. 

    

2 Sie unterschreiben die Steu-
ererklärung gemeinsam. Ist die 
Steuererklärung nur von einem 
Eheteil unterzeichnet, wird 
dem anderen eine Frist einge-
räumt. Nach unbenutztem Ab-
lauf dieser Frist wird die ver-
tragliche Vertretung unter Ver-
heirateten angenommen. 

    

3 Rechtsmittel und andere Ein-
gaben gelten als rechtzeitig 
eingereicht, wenn ein Eheteil 
innert Frist handelt. 

    

4 Sämtliche Mitteilungen der 
Steuerbehörden an verheira-
tete Steuerpflichtige, die in 
rechtlich und tatsächlich unge-
trennter Ehe leben, werden an 
beide gemeinsam gerichtet. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  173 
II. Verfahrensrechte der Steu-
erpflichtigen 
1. Akteneinsicht 

§  173 
 […] III. Verfahrensrechte der 
Steuerpflichtigen 
1. Akteneinsicht 

   

1 Die Steuerpflichtigen sind be-
rechtigt, die von ihnen einge-
reichten oder unterzeichneten 
Akten einzusehen. Die übrigen 
Akten stehen den Steuerpflich-
tigen zur Einsicht offen, sofern 
die Ermittlung des Sachverhal-
tes abgeschlossen ist und so-
weit nicht öffentliche oder pri-
vate Interessen entgegenste-
hen. 

    

2 Wird einer steuerpflichtigen 
Person die Einsichtnahme in 
ein Aktenstück verweigert, darf 
darauf zu ihrem Nachteil nur 
abgestellt werden, wenn ihr 
die Behörde von dem für die 
Sache wesentlichen Inhalt 
mündlich oder schriftlich 
Kenntnis und ausserdem Ge-
legenheit gegeben hat, sich zu 
äussern und Gegenbeweismit-
tel zu bezeichnen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  177 
III. Verjährung 
1. Veranlagungsverjährung 

§  177 
 […] IV. Verjährung 
1. Veranlagungsverjährung 

   

1 Das Recht, eine Steuer zu 
veranlagen, verjährt 5 Jahre 
nach Ablauf der Steuerperi-
ode. Vorbehalten bleibt die Er-
hebung von Nachsteuern. 

    

2 Die Verjährung beginnt nicht 
oder steht still 

    

a) während eines Einsprache-, 
Rekurs-, Beschwerde- oder 
Revisionsverfahrens; 

    

b) solange die Steuerforderung 
sichergestellt oder gestundet 
ist; 

    

c) solange weder die steuer-
pflichtige noch die mithaften-
den Personen in der Schweiz 
steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt haben. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

3 Die Verjährung beginnt neu 
mit 

    

a) jeder auf Feststellung oder 
Geltendmachung der Steuer-
forderung gerichteten Amts-
handlung, die einer steuer-
pflichtigen oder einer mithaf-
tenden Person zur Kenntnis 
gebracht wird; 

    

b) jeder ausdrücklichen Aner-
kennung der Steuerforde-
rung durch die steuerpflich-
tige oder eine mithaftende 
Person; 

    

c) der Einreichung eines Er-
lassgesuches; 

    

d) der Einleitung einer Strafver-
folgung wegen vollendeter 
Steuerhinterziehung oder 
wegen Steuervergehen. 

    

4 Das Recht, eine Steuer zu 
veranlagen, ist 15 Jahre nach 
Ablauf der Steuerperiode auf 
jeden Fall verjährt. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  183 
3. Bescheinigungspflicht von 
Dritten 

    

1 Dritte, die mit der steuer-
pflichtigen Person in einem 
Vertragsverhältnis stehen oder 
standen, müssen ihr das ge-
meinsame Vertragsverhältnis 
und die beiderseitigen Ansprü-
che und Leistungen bescheini-
gen. Insbesondere sind zur 
Ausstellung schriftlicher Be-
scheinigungen verpflichtet: 

    

a) Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber über ihre Leistungen 
an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie über Art 
und Höhe der vom Lohn ab-
gezogenen Beiträge an Ein-
richtungen der beruflichen 
Vorsorge; 

    

b) Gläubigerinnen und Gläubi-
ger sowie Schuldnerinnen 
und Schuldner über Bestand, 
Höhe, Verzinsung und Si-
cherstellung von Forderun-
gen; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

c) Versicherer über den Rück-
kaufswert von Versicherun-
gen und über die aus dem 
Versicherungsverhältnis aus-
bezahlten oder geschuldeten 
Leistungen; 

c) Versicherer über den Rück-
kaufswert von Versicherun-
gen und über die aus dem 
Versicherungsverhältnis aus-
bezahlten oder geschuldeten 
Leistungen; bei Leibrenten-
versicherungen, die dem 
VVG unterstehen, müssen 
sie zusätzlich das Abschluss-
jahr, die Höhe der garantier-
ten Leibrente, den gesamten 
steuerbaren Ertragsanteil ge-
mäss § 31 Abs. 3 sowie die 
Überschussleistungen und 
den Ertragsanteil aus diesen 
Leistungen gemäss § 31 
Abs. 3 lit. b ausweisen; 

   

d) Einrichtungen der berufli-
chen Vorsorge, Versiche-
rungseinrichtungen und 
Bankstiftungen über Beiträge 
und Leistungen auf Grund 
von Vorsorgeverhältnissen; 

    

e) Treuhänderinnen und Treu-
händer, Vermögensverwalte-
rinnen und Vermögensver-
walter, Pfandgläubigerinnen 
und Pfandgläubiger, Beauf-
tragte und andere Personen, 
die Vermögen der steuer-
pflichtigen Person in Besitz 
oder in Verwaltung haben 
oder hatten, über dieses Ver-
mögen und seine Erträge; 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

f) Personen, die mit der steuer-
pflichtigen Person Geschäfte 
tätigen oder getätigt haben, 
über die beidseitigen Ansprü-
che und Leistungen. 

    

2 Reicht die steuerpflichtige 
Person trotz Mahnung eine nö-
tige Bescheinigung nicht ein, 
kann die Steuerbehörde diese 
von der Drittperson einfordern. 
Der steuerpflichtigen Person 
ist ein Doppel der Bescheini-
gung zuzustellen. Das gesetz-
lich geschützte Berufsgeheim-
nis bleibt vorbehalten. 

    

§  191 
2. Eröffnung der Veranla-
gungsverfügung; Ermessens-
veranlagung 

    

1 Die Veranlagungsbehörde 
legt in der Veranlagungsverfü-
gung die Steuerfaktoren (steu-
erbares Einkommen und Ver-
mögen, steuerbarer Reinge-
winn und steuerbares Kapital), 
die Steuersätze und die Steu-
erbeträge fest. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

2 Abweichungen von der Steu-
ererklärung gibt sie der steuer-
pflichtigen Person spätestens 
bei der Eröffnung der Veranla-
gungsverfügung bekannt. 

 Minderheits-Prüfungsantrag 
Der Regierungsrat soll in der 
Botschaft zur 2. Beratung auf-
zeigen, ob und gegebenenfalls 
wie das Steuergesetz geän-
dert werden müsste, damit 
keine willkürlichen Aufrech-
nungen mehr erfolgen und bei 
Abweichungsbegründungen 
die massgebenden Gesetzes-
artikel genannt werden müs-
sen. 

Ablehnung Ablehnung Minderheits-Prü-
fungsantrag 

3 Hat die steuerpflichtige Per-
son trotz Mahnung ihre Ver-
fahrenspflichten nicht erfüllt 
oder können die Steuerfakto-
ren mangels zuverlässiger Un-
terlagen nicht einwandfrei er-
mittelt werden, wird die Veran-
lagung nach pflichtgemässem 
Ermessen vorgenommen. Da-
bei können Erfahrungszahlen, 
Vermögensentwicklung und 
Lebensaufwand der steuer-
pflichtigen Person berücksich-
tigt werden. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  193 
2. Inhalt 

    

1 Die Einsprache muss einen 
Antrag enthalten, aus dem 
hervorgeht, gegen welche 
Punkte der Veranlagung sich 
die Einsprache richtet. Die an-
gefochtene Veranlagungsver-
fügung ist anzugeben. Die Ein-
sprache soll eine Begründung 
enthalten. Beweismittel sind 
beizulegen oder, sofern dies 
nicht möglich ist, genau zu be-
zeichnen. 

1 Aufgehoben. Minderheitsantrag 
Beibehaltung geltenden 
Rechts 

Ablehnung Ablehnung Minderheitsantrag 

2 Fehlt ein Antrag, ist unter An-
drohung des Nichteintretens 
bei Unterlassung eine ange-
messene Frist zur Verbesse-
rung anzusetzen. 

2 Aufgehoben. Minderheitsantrag 
Beibehaltung geltenden 
Rechts 

Ablehnung Ablehnung Minderheitsantrag 

3 Eine Veranlagung nach 
pflichtgemässem Ermessen 
kann die steuerpflichtige Per-
son nur wegen offensichtlicher 
Unrichtigkeit anfechten. Die 
Einsprache ist zu begründen 
und muss allfällige Beweismit-
tel nennen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  209 
4. Verfahren 

    

1 Das Kantonale Steueramt 
setzt die Nachsteuern fest. Die 
Bestimmungen über Vollzug 
und Verfahren gelten sinnge-
mäss. 

    

 2 Der Regierungsrat kann klei-
nere Nachsteuerverfahren 
durch Verordnung an die Ver-
anlagungsbehörden der Ge-
meinden delegieren. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

§  232 
VI. Steuersicherung 
1. Sicherstellung 

    

1 Hat die steuerpflichtige Per-
son keinen Wohnsitz in der 
Schweiz oder erscheint die 
Bezahlung der von ihr ge-
schuldeten Steuer gefährdet, 
kann die Bezugsbehörde auch 
vor der rechtskräftigen Fest-
stellung des Steuerbetrages 
jederzeit Sicherstellung verlan-
gen. Die Sicherstellungsverfü-
gung gibt den sicherzustellen-
den Betrag an und ist sofort 
vollstreckbar. Sie hat im Be-
treibungsverfahren die glei-
chen Wirkungen wie ein voll-
streckbares gerichtliches Ur-
teil. 

1 Hat die steuerpflichtige Per-
son keinen Wohnsitz in der 
Schweiz oder erscheint die 
Bezahlung der von ihr ge-
schuldeten […] Steuern, Zin-
sen, Bussen oder Kosten ge-
fährdet, kann die Bezugsbe-
hörde auch vor der rechtskräf-
tigen Feststellung des Steuer-
betrages jederzeit Sicherstel-
lung verlangen. Die Sicherstel-
lungsverfügung gibt den si-
cherzustellenden Betrag an 
und ist sofort vollstreckbar. Sie 
hat im Betreibungsverfahren 
die gleichen Wirkungen wie 
ein vollstreckbares gerichtli-
ches Urteil. 

   

2 Die steuerpflichtige Person 
kann gegen die Sicherstel-
lungsverfügung innert 30 Ta-
gen nach Zustellung Rekurs 
beim Spezialverwaltungsge-
richt erheben. Die Bestimmun-
gen über das Rekursverfahren 
bei Veranlagungen für die 
Kantonssteuer gelten sinnge-
mäss. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2023 

Abweichende Anträge der 
Kommission VWA vom 
27. Februar 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 26. März 2024 

3 Der Rekurs hemmt die Voll-
streckung der Sicherstellungs-
verfügung nicht. 

    

 II.    

      Keine Fremdänderungen.              

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.              

 IV.    

 Die Änderung unter Ziff. I. tritt 
am 1. Januar 2025 in Kraft. 

   

 Aarau,    

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 
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